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Herrn Stadtverordnetenvorsteher 

Bruno Götz 

Rathaus 

35781 Weilburg 

 

 

Anfrage  

Jugendherberge in Weilburg - Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses vom 

13.3.2014 

Stadtverordnetensitzung am 7. Februar 2019 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

Die Jugendherberge in Odersbach wurde von einer stadteigenen Gesellschaft im Jahre 

2000 für eine DM (!) übernommen Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und die 

Nutzungsmöglichkeiten entsprechen schon lange nicht mehr den Anforderungen der 

Zeit. Am 13. März 2014 hat die Stadtverordnetenversammlung den in der Anlage bei-

gefügten Beschluss gefasst. Dahinter stand das Ziel, das Gebäude der Jugendherberge 

(Eigentümer: Weilburger Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH) zu sanieren und zu 

modernisieren, um eine zeitgemäße Nutzung zu ermöglichen. Ein Beitrag zur touristi-

schen Entwicklung in der Stadt.   

Zwischenzeitlich sind über vier Jahre vergangen, doch Aktivitäten und Initiativen zur 

Verbesserung der Situation sind nicht bekannt.  Auch eine Anfrage von Jan Kramer 

vom 2.4.2015 und ein WT-Bericht vom 8.6.2015 führten zu keiner Beschleunigung.  

 

Dazu einige Fragen:  

1. Welche Aktivitäten hat die Stadt bzw. die Weilburger Gemeinnützige Woh-

nungsbau GmbH bisher unternommen, um den Beschluss des Stadtparlaments 

vom 13.3.2014 umzusetzen? 

2. Hat das Jugendherbergswerk Hessen weiterhin ein Interesse am Betrieb dieser 

Einrichtung? Wann gab es letztmals Kontakte (schriftlich, Ortstermin) mit 

dem Landesverband in Frankfurt?  

3. Gibt es für die anstehende Renovierung auch ein Nutzungskonzept, um die 

Einrichtung für zeitgemäße Nutzungsansprüche (Familien, Kinder, Kleinere 

Räume mit Sanitärzelle, Kurzzeitgäste, etc.) fit zu machen?  

4. Liegt für das Gebäude ein Sanierungsgutachten vor, in dem Art, Umfang und 

Kosten einer Modernisierung beschrieben sind? 

5. Sind in dem vorliegenden Pachtvertrag (WGW/DJH) die Zuständigkeiten und 

die Abgrenzung für eine Sanierung klar geregelt? Wer ist zuständig für be-

standserhaltende Maßnahmen und für die grundhafte Erneuerung?   

6. Gibt es Hinweise, nach denen eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich ist und 
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deswegen ein Ersatz nur durch einen Neubau möglich ist?  

7. Welche Hemmnisse liegen vor, die einer zeitnahen Renovierung der Einrich-

tung entgegenstehen? 

8. Gibt es eine Zeitplanung der Stadt, der WGW oder des Jugendherbergswerks 

zur Umsetzung anstehender Maßnahmen?   

9. Sieht die Stadt Weilburg die Jugendherberge als einen Wettbewerber zu den 

bestehenden Hotels in der Innenstadt? Wird deswegen die Sanierung verzö-

gert, bzw. hinausgeschoben? 

10. Hält die Stadt bei einem eventuell erforderlichen Neubau an der Einrichtung 

an dem Standort fest oder werden auch Standortalternativen in der Innenstadt 

(Stärkung des Zentrums) untersucht? 

 

Weilburg, 21. Januar 2019 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Hartmut Bock 
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Stadtverordnetenbeschlusses vom 13.3.2014 – Protokollauszug 

 

 

Weilburger Tageblatt, 8.6.2015 
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